
Auszug aus der Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 6. April 1968 (GBl. I S. 199)

Getragen von der Verantwortung, der ganzen deutschen Nation den 
Weg in eine Zukunft des Friedens und des Sozialismus zu weisen, in 
Ansehung der geschichtlichen Tatsache, daß der Imperialismus unter 
Führung der USA im Einvernehmen mit Kreisen des westdeutschen 
Monopolkapitals Deutschland gespalten hat, um Westdeutschland zu 
einer Basis des Imperialismus und des Kampfes gegen den Sozialismus 
aufzubauen, was den Lebensinteressen der Nation widerspricht,
hat sich das Volk der Deutschen Demokratischen Republik, fest gegrün
det auf den Errungenschaften der antifaschistisch-demokratischen und 
der sozialistischen Umwälzung der gesellschaftlichen Ordnung,
einig in seinen werktätigen Klassen und Schichten das Werk der Ver
fassung vom 7. Oktober 1949 in ihrem Geiste weiterführend und von 
dem Willen erfüllt, den Weg des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit, 
der Demokratie, des Sozialismus und der Völkerfreundschaft in freier 
Entscheidung unbeirrt weiterzugehen, diese sozialistische Verfassung 
gegeben.

A b s c h n i t t  I I

Bürger und Gemeinschaften in der sozialistischen Gesellschaft 

Kapitel 1
Grundrechte und Grundpflichten der Bürger

Artikel 24

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das 
Recht auf Arbeit. Er hat das Recht auf einen Arbeitsplatz und dessen 
freie Wahl entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen und der 
persönlichen Qualifikation. Er hat das Recht auf Lohn nach Qualität 
und Quantität der Arbeit. Mann und Frau, Erwachsene und Jugend
liche haben das Recht auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeitsleistung.

(2) Gesellschaftlich nützliche Tätigkeit ist eine ehrenvolle Pflicht 
für jeden arbeitsfähigen Bürger. Das Recht auf Arbeit und die Pflicht 
zur Arbeit bilden eine Einheit.
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